
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/7/9 89/12/0142
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1991

Index

63/05 Reisegebührenvorschrift

Norm

RGV 1955 §2 Abs3;

Rechtssatz

Eine vorübergehende Dienstzuteilung im Sinne des § 2 Abs 3 RGV liegt nicht vor, wenn für den Antragsteller eine

Rückversetzung wegen Verlegung seiner gesamten Dienststelle nicht in Frage kommt.
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